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Beilage zu Uv. 105 der Karlsruher Zeitung.
Sonntag, L« . Apoll »8S ».

WoNscher <Fm>»t«g.
IS4 . öffentliche Sitzung der Zweiten Kammer

am Freitag , den 14 . April 1899 .
(Ausführlicher Bericht .)

Am Regierungstisch : Ministerialdirektor Geh. Rath
vr . Schenkel , Geh. OberregiernngSrath Dorner , Geh.
Oberregieruugsrath Bech erer .

DaS HauS tritt in die nochmalige Berathung über den
Entwurf betreffend daS AuSführungS gesetz zur Grund¬
buchordnung ein .

Berichterstatter Abg . Armbruster : Der Gesetzentwurf
betreffend daS AuSführnugsgesetz zur Grundbuchordnung habe
durch die Beschlüsse der Ersten Kammer einige Abänderungen
erfahren, welche die 88 2, 8, 24 , 31 , 38 , 43 betreffen.

Die getroffenen Abänderungen sind , was die 88 2 ,
8, 24 aulaugt , materieller , im übrigen lediglich redaktio¬
neller Art .

Nach ß 2 wird die Grnndbuchführung für solche Gemeinden,
die ein Gemeindehaus oder sonstige geeignete Kanzleiräume
nicht besitzen, von dem Justizministerium einem benachbarten
Grundbnchamte übertragen . Hier beschloß die Erste Kammer,»ach dem Wort » Grundbuchamte« einzuschalten: » oder dem
Amtsgericht « . Ebenso hat die Erste Kammer in Z 8 den
Zusatz beschlossen, daß daS Justizministerium ermächtigt sein
soll, in Gemeinden, in denen geeignete Hilfsbeamte nicht vor¬
handen find , die Grundbuchführung einem benachbarten Grund -
bnchamt oder dem Amtsgericht zu übertragen . Für diese
Beschlüsse ist die im . andern Hause bestehende Ansicht be¬
stimmend gewesen, daß ^ es besser gewesen wäre , die Grund -
buchführuug nicht den Gemeinde» zu überlassen, sondern wie
in Preußen und Bayern den Amtsgerichten zu übertragen .
Die Kommission der Zweiten Kammer kan« sich nicht damit
befreunden . Der Grundgedanke des Gesetzes ist, daß regel¬
mäßig für jede Gemeinde in derselben ein Grundbuchamt
errichtet werden soll und daß dir Zutheilung zu einer Nach¬
bargemeinde nur dann stattfinde» soll, wen » in der betr . Ge¬
meinde geeignete Räume oder geeignete Hilfsbeamte nicht zur
Verfügung stehen. In solchem Falle soll die zugetheilte Ge¬
meinde ein besonderes Grundbuch führen, um die Rückver¬
legung des Grundbuchamtes zu ermöglichen, sobald die Er¬
fordernisse erfüllt find . Die Frage , ob in solchen Fällen nicht
wahlweise oder direkt daS Grundbuchamt dem Amtsgericht
znzuweisen sei, wurde schon bei der ersten Berathung erörtert ;
aber es wurde einer solchen Durchbrechung des Prinzips nicht
beigetreten . Die Kommission ist auch jetzt einstimmig der
Ansicht , daß durch den Z 2 Absatz 3, wonach für diejenigen
Städte , in welchen ein Amtsgericht den Sitz hat , durch An¬
ordnung des Justizministeriums die Geschäfte des Grundbuch -
beamten dem Amtsrichter übertragen werden können ,
dem Grnndbuchgedankender Ersten Kammer wenigstens einiger¬
maßen entgegengekommen sei . Die Regierung theilt die Auf¬
fassung der Kommission, welche Wiederherstellung der Beschlüsse
der Zweiten Kammer beantragt .

Gegen die übrigen Abänderungen der Ersten Kammer , die
redaktioneller Art find , hat die Justizkommission keinen Ein¬
wand erhoben . In ihrer gestrigen Sitzung stellte sie aber
durch Mehrheitsbeschluß zwei weitere neue Anträge .

Nach § 3 kann in Gemeinden von mehr als 10000
Einwohnern durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung
der Ministerien der Justiz und des Innern das Grund¬
buchamt als Gemeindeamt errichtet werden. Als Grund¬
buchbeamter kann in diesem Falle nur bestellt werden ,
wer die Befähigung zum Richteramt oder Notariat er¬
langt hat.

Zu diesem Z 3 beantragt nun die Kommisstonsmehrheit
als Absatz 2 einzuschalten :

» Diese Grundbuchbeamten sind in Ansehung der in
ihrem Grundbuchbezirke liegenden Grundstücke auch für
die Beurkundung des in tz 313 des Bürgerlichen Gesetz¬
buches bezeichnten Vertrags zuständig. «

Nach tz 313 des Bürgerlichen Gesetzbuches bedarf
nämlich ein Vertrag , durch den sich der eine Theil ver¬
pflichtet , das Eigenthum an einem Grundstück zu über-
tragen, der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung

Weiter beantragt die Kommisstonsmehrheit , dem 8 30
folgende Fassung zu geben (die Neueinschaltungen sind im
Druck hervorgehoben ) :

» Die von den Betheiligten zu erhebenden Gebühren
für Grundbuchsachen und für die sonstigen , in den 883
Absatz 2 , 6 und 24 bezeichnten Verrichtungen werden
bis zur gesetzlichen Regelung, die spätestens bis zum
1 . Januar 1905 zu erfolgen hat , durch landesherrliche
Verordnung festgesetzt .

Die Gebühren werden im Fall deS § 24 für die
Gemeindekaffe , aus welcher die Zahlung an den Bürger¬
meister erfolgt, im übrigen für die Staatskasse erhoben .

Die im Fall deS 8 3 Absatz 2 den Gemeinde -
grundbuchbeamten und die im Falle des H 6 den
HifSbeamten aus der Staatskasse zu gewährenden Be¬
züge werden von dem Justizministerium bestimmt.

Ist daS Grundbuchamt als Gemeindeamt eingerichtet,
so fließen die Gebühren, ausgenommen diejenigen für
Beurkundung des in 8 313 des Bürgerlichen Gesetz¬
buches erwähnten Vertrags , in die Gemeindekasse .«

Der Berichtersta tter legt den Standpunkt der KommisfionS-
« ehrheit, der zu diesen Anträgen führte, dar und betont so¬
dann für sich persönlich , daß er nicht auf dem Standpunkt
d«r Mehrheit stehe . Er weist dabei u . a . auf die kolossale

Belastung hin, die für die Gemeindegrundbuchbeamten durch
die Zuständigkeit zur Beurkundung entstehen müßte ; in großm
Städten sei die Zahl solcher Beurkundungen, daS wisse er
auS Erfahrung , ganz enorm. Mit drr Bestimmung über die
Gebühren (8 30) würde eine Konkurrenz zwischen Notaren
und Grundbuchbeamten geschaffen, die leicht zu persönliche »
Spitzen führen könnte . Er hätte von seinem Standpunkt auS
gewünscht , daß die neuen Anträge unterblieben wären.

Geh. OberregiernngSrath Dorner : Er habe zu den An¬
trägen der Kommission nur wenige Bemerkungen zu machen .

Die von dem andern Hohen Hause an dem Gesetzentwurf
vorgenommenen Aenderungeu hätten zwar dort der Regierung
keinen Anlaß zur Erhebung von Anständen geboten , die Re¬
gierung sei aber auch mit der von den jetzigen Kommissions¬
anträgen vorgeschlagene» Rückabänderung der 88 2 und 8
einverstanden. Die Erste Kammer habe dem Justizministerium
in den Fällen deS § 2 Absatz 1 und des 8 3 die Wahl ge¬
währen wollen , die Grundbuchführung für eine Gemeinde auch
dem Amtsgerichte zu übertragen . Das Ministerium selbst
halte aber die Möglichkeit der Uebertragung an ein benach¬
bartes Grundbuchamt für ausreichend und ei» weitergehendes
Bedürfniß nicht für gegeben. Was die grundsätzliche Auf¬
fassung der Ersten Kammer anlange, so habe der Herr Staats »
minister in der Ersten Kammer den Standpunkt der Regie¬
rung , der ja mit dem der Zweite» Kammer vollständig über-
eiustimme , erschöpfend dargelegt. Darauf könne er hier Bezug
nehmen .

Was nun die « euen Vorschläge der Kommission zu den 88 3
und 30 betreffe , so sei die Regierung mitdiesen Vorschläge»,
wie schon in der Kommission gesagt , allerdings nicht ein¬
verstanden. Da die Gründe der Regierung schon von dem
Herrn Berichterstatter angegeben seien, so brauche er sie nur
kurz noch einmal zusammenzufassen .

Die Regierung halte den Umstand, daß in dem Entwurf
in seiner jetzigen Fassung den Vorständen der Gemeinde¬
grundbuchämter nicht daS Recht verliehen sei, die in 8 313
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehene Beurkundung vor-
zunehme », nicht für eine Lücke im Entwurf ; die gegenwärtige
Vorlage befasse sich mit den Grundbuchwesen und dazu gehöre
die Regelung der Beurkundung deS obligatorischen Vertrags
nicht . Wenn man aus Zweckmäßigkeitsgründen in 8 6 der
Vorlage zugunsten der Rathschreiber als Hülfsbeamten der
staatlichen Grundbuchämter eine Bestimmung ausgenommen
habe, die prinzipiell richtiger in daS allgemeine Ausführungs¬
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch verwiesen worden wäre, so
dürfe man in der Beschränkung dieser Zweckmäßigkeitsbestim¬
mung auf die Fälle des Bedürfnisses doch nicht eine
Lücke im Gesetzentwurf finden . Die Regierung sei ganz
damit einverstanden , daß da , wo ein Gemeindegrundbuchamt
werde errichtet werden , die Beamten desselben auch die Fähig¬
keiten besitzen würden, den in 8 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
bezeichnten Vertrag zu beurkunden . Aber diese Beurkundung
sei eben nicht Sache ihres Amtes und es bestehe kein Bedürf¬
niß , dieses Amt auszudehnen. Auf dem Lande lägen die Ver¬
hältnisse anders als in der Stadt . Auf dem Lande sei es
eine Erleichterung für das Publikum , wenn bei Abwesenheit
des Notars der Rathschreiber den in 8313 des Bürgerliche»
Gesetzbuchs bezeichnten Vertrag beurkunden könne , nachdem ei«
bloßer Privatvertrag nicht mehr bindend sei . In der Stadt
aber fehle es nicht an Notaren . Die Sache sei auch nicht
so, daß die Betheiligten, wenn sie einen Vertrag nach 8 313
des Bürgerliche» Gesetzbuchs von dem Notar hätten beurkunden
lassen , dann noch zur Erklärung der Auflassung auf das
Rathhaus gehen müßte» . Denn die gegenwärtige Vorlage
bestimme in 8 15 , daß die Notare auch zur Entgegennahme
der Auflafsungserklärung zuständig seien. Dadurch sei den
Interessen der Betheiligten genügt. Auch das könne man
nicht sagen, daß infolge der bei Beurkundung des obligato¬
rischen Vertrags und der Auflassung durch die Notare viel¬
leicht etwas längeren Zwischenzeit zwischen Abschluß des
Vertrags und Eintragung im Grundbuch ein Nachtheil
entstehen könnte . Denn die Priorität werde bestimmt durch
den Einlauf des Antrags beim Grundbuchamt und es sei
nicht zu bezweifeln , daß die Notare die aufgenommenen Ur¬
kunden noch am selben Tage dem Grundbuchamt übermitteln
werden . Es könne dabei Niemand zuvorkommen, auch wenn
der Eintrag in 's Grundbuch nicht mehr am selben Tage voll¬
zogen werde , da nach dem Reichsgesetze allein die Zeitfolge
der Einläufe entscheiden.

Nur beiläufig , mit Bezug auf die Ausführungen des Herrn
Berichterstatters, wolle er hier einschalten , daß bloße Privat¬
verträge über Uebereignung von Grundstücken nach der Be¬
stimmung des 8 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als der
nothwendigen Form ermangelnd künftig nicht wirksam, nichtig
sein werden . Allerdings sehe das Bürgerliche Gesetzbuch eine
Heilung der Nichtigkeit durch Auflassung und Eintrag in's
Grundbuch vor , der Grundbuchbeamte sei also reichsrechtlich
nicht gehindert , den Eintrag bei Mangel der Form dennoch
vorzunehmeu. Dieser Rechtszustaud werde aber für Baden
durch die gegenwärtige Vorlage insofern geändert , als durch
8 23 auf Grund des Vorbehalts in 8 08 der Grnndbuch -
orduung bestimmt fei, daß daS Grundbuchamt die Erklärungder Auflassung nur dann eutgegennehmen solle , wenn die nach
8 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderliche Urkunde
vorgelcgt werde.

Zur Sache selbst erkläre er weiter, daß auch die Regierung
annehme , daß , wenn man die Zuständigkeit der Gemeindc-
gruudbuchbeamten zur Beurkundung im Sinne des 8 313 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs auSspreche , daraus eine Schädigung
der Notare entstehen werde . Diese Schädigung sei natürlich

im Interesse der Notare unerwünscht; unerwünscht sei die
Mehrbelastung der Gemeindegrnndbuchämteraber auch in deren
eigenem Interesse, da diese Behörde» ans lange Jahre hinaus
durch die Geschäfte ihres eigeum AmtSkreiseS genug in An¬
spruch genommen sein würden. DaS Hinzutreten fremdartiger
Geschäfte aus einem anderen Gebiete werde für die Erfüllungder eigentlichen Aufgabe nachtheilig sein. Mit der Vermehrungdes Beamtenpersonals, die man als Korrektiv anführe , pflegees erfahrungSmäßig doch nicht so schnell zu gehen .

WaS endlich die Gebühren anlange, so könne sich die Re¬
gierung eventuell , wenn der neue Absatz 2 deS 8 3 wider ihrenWillen zur Annahme gelange , mit den neuen Vorschlägen zu
8 30 einverstanden erklären.

Abg . Or . WilckenS : AlS der der heutigen Berathung zuGrunde liegende Gegenstand zum erstenmal in der Kommission
berathen wurde , seien alle Mitglieder einverstanden gewesen ,
daß wenn in einer Stadt von über 10 000 Seelen ein Ge-
meindegrundbuchamt organisiert werde , die Beamten desselben
die gleiche Zuständigkeit haben sollen wie die staatlichen Grund -
buchbeamten. Denn darüber , daß die Gemeindegrundbuchbe¬amten , die ja nach dem 8 3 des vorliegenden Gesetzes die
Befähigung zum Richteramt, oder zum Notariat besitzen müssen ,die erforderliche Qualifikation haben , Verträge nach 8 313
deS Bürgerlichen Gesetzbuches speziell z» beurkunden , darüber
könne eine Meinungsverschiedenheitnicht bestehen. Sie werde»
jedenfalls noch mehr qualifizirt sein, diese Verträge ihrerseits
zu beurkunden , als die Rathschreiber draußen auf dem Lande,denen ja im 8 6 des vorliegenden Gesetzes ausdrücklich die
Befugniß zur Beurkundung derartiger Verträge eingeräumtworden ist . Wir waren also damals in der Kommission der
Meinung : dasjenige, waS dem staatlichen Grundbuchbeamteu
zustehen soll, das soll auch dem städtischen Grundbuchbeamte»
zustehen in den Gemeinden , in denen eben ein städtisches
Grundbuchamt organisirt worden ist. Er dürfe wohl sagen ,
daß erst nachträglich , nachdem die Berathung dieses Ge-
genstandeS sowohl in der Kommission , als auch im Hohen
Hause bereits beendigt war, in Bezug auf diese Meinung Be¬
denken aufgetreten sind, Bedenken , die sich aus dem Artikel 142
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch herleiten.
Nachdem eS sich dann gezeigt hatte, daß die Großh . Regierung
diese Bedenken theile , hielt man es in der Justizkommission
für angezeigt , diese ganze Angelegenheit mit den Vertretern
der Großh . Regierung noch einmal des Näheren zu erörtern .
Es sind in dieser Berathung die Gründe für den Antrag ,die Gemeindegrundbuchbeamtenzur Beurkundung der Verträge»ach 8 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für zuständig zuerklären, geltend gemacht worden , die der verehrte Herr Bericht¬
erstatter vorhin des Näheren vorgetragen hat . Es sind auchdie Bedenken , die der Herr Regierungskommiffär heute deS
Näheren dargelegt hat, von ihm gestern bereits in der Kom-
Mission hervorgehoben worden . Wenn die Kommission trotz
dieser Bedenken der Großh . Regierung zu dem Antrag ge¬kommen ist , daß die Gemeindegrundbnchbeamten auch zur Be¬
urkundung der Verträge nach 8 313 zuständig sein sollten,
so ist der betreffende Beschluß jedenfalls nicht etwa dadurch
verursacht, daß , wie man nach den Ausführungen des Herrn
Berichterstatters etwa annehmen könnte, ei» paar Gemeinde¬
vorstände wieder einmal nicht die nöthige Entsagung geübt
haben. (Heiterkeit .) Es sei den Gemeindevorständen , um die
es sich hier handelt — er sei übrigens nicht der Einzige, wie
er gleich zum voraus bemerken wolle, der in der Kommission
dafür eingetreten ist — , durchaus nicht darum zu thun ge-
wesen , hier wieder einmal die Machtbefugnisse der Ge¬
meinden in unnöthiger Weise zu erweitern,

'
sondern fürdie Mehrheit der Kommission , die dann dem betreffenden

Antrag beigetreten ist , war einzig und allein maßgebenddas Interesse des Publikums . (Zuruf : Sehr richtig !)Wir sagten uns : Es ist doch eine wirklich kaum verständlicheAnomalie , daß in den Städten , in welchen ein staatliches
Grundbuchamt organisirt ist, alle diese Geschäfte , die mit der
Veräußerung einer Liegenschaft in Verbindung stehen, auf dem
Rathhause abgewickelt werden können. — Der staatliche Grund -
buchbcamte nimmt auch die Beurkundung des Vertrages nach8 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vor, die Leute können
also in einem Akt das ganze Geschäft auf dem Rathhanse
erledigen — ; nur da, wo ein Gemeindegrundbuchamt organi¬sirt ist, sollen die Leute zunächst zum Notar gehen müssen.Sie werden aber zu dem Notar nicht ohne weiteres gehenkönnen , sie werden zunächst aus das Gemeindegrundbuchamt
gehen müssen, und werden sich dort die erforderlichen Auszüge
geben lassen ; denn wenn der Notar daS Geschäft wirklich in
gewissenhafter Weise vornimmt, so ist gar keine andere Mög -
lichkeit vorhanden, als daß er vorher die entsprechenden Aus¬
züge auS dem Grundbuchamte sich geben läßt ; er muß erst
eine genaue Beschreibung der Liegenschaften in den Vertrag
aufnehmen ; die Leute müssen zunächst also auf das RathhauS
gehen , um sich die betreffenden Auszüge zu beschaffen ; dann
gehen sie zum Notar , und der nimmt dann die Urkunde auf .
Nun wird allerdings gesagt, der Notar kann ja die Urkunde
auf das Rathhaus schicken ; eS sei nicht nothwendig, daß die
Leute noch ei» Mal hingehe» und beim Grundbuchamtführen¬
den den Antrag auf Eintrag stellen. Ja , wenn nun aber
ein Anstand sich ergibt ? ES kommt häufig vor, daß derartige
Verträge nicht ohne weiteres protokollirt werden können , daß der
Notar irgend etwas übersehen hat; so sind dann Weiterungen
unvermeidlich. Er meine denn doch, wenn die Möglichkeit be¬
steht , alle diese Dinge in einem Akt auf dem Rathhause zuerledigen, und zwar vor einem Beamten, der zweifellos zurAufnahme dieser Verträge deshalb am meisten befähigt ist,^ weil ihm daS erforderliche Material ohne weiteres kraft seines



LmteS zur Verfügung steht , so vermSge« wir nicht eiuzosehe»,
warum in einem derartige» Falle das Publikum gehalten
werden soll , zu» Notar M z» bemühen. « Ambe als», eS
find » irMch rein sachliche Erwägunge », vollständig nur Rück¬
sichten auf die Interesse» uud die Bedürfnisse der Bevölkerung,
die u»S dazu geführt haben, dies« Antrag zu stellen, und die
weiter dazu Anlaß gegeben haben, daß die Mehrheit der Kam»
Mission diesem Antrag beigetrete» ist. Der Herr Kollege
Armbruster hat vorhin gemeint, wenn der Antrag zur An¬
nahme käme, und wenn er schließlich Gesetzeskraft erlangte, so
werden wir den Grundbuchbeamten ein Danaergeschenk damit
machen . Ja , wenn Sie die Grundbuchbeamten fragen, so
werden di aller Voraussicht nach erklären, wir wolleu lieber
mit der ganzen Geschichte verschont sei» ; wir wollen derartige
Verträge nicht beurkunde», wir « ollen das den Notaren über¬
lassen . Aber eS handelt sich hier nicht in erster Linie um die
Wünsche und Interessen dieser Grundbuchbeamten , sondern es
handelt sich in erster Linie um das Interesse des Publikums ,
und er sage, wenn eine Stadt so groß ist , daß der Grund¬
buchbeamte dieser Aufgabe nicht mehr Nachkommen kann, ja
dann muß eben die Stadt in Gottes Namen sich entschließen ,
noch « eitere Grundbuchbeamten im Interesse des Publikums
anzustelleu. Das scheine ihm auch kein Unglück zu sein .
Wenn die Gemeinden eben Überhaupt einmal diese Aufgabe
übernehmen, so müssen sie die Sache auch richtig organisirea
und durchführen und diejenigen Mittel aufbringen, die noth-
wendig sind , um der Aufgabe nach allen Richtungen hin
gerecht zu werden. Er zweifle übrigens sehr daran , ob wirk¬
lich' eine derartige große Mehrbelastung der Grundbuchbeamten
durch diese Geschäfte eiutretea wird . Nach unserem Antrag
sollen die Grundbuchbeamten durchaus nicht ausschließlich für
zuständig erklärt werden, solche Beurkundungen aufzunehmen;
er soll nur auch zuständig sein und eS wird ganz gewiß in
vielen Fälle » die Sache so gehen, daß, namentlich wenn die
Leute Eile haben, und sie beim Grundbuchbeamten nicht sofort
mit ihren Anträgen ankommen können , sie zum Notar gehen
und dort ihre Verträge anfnehmen lasten. Es wird sich also
in der Praxis die Sache aller Voraussicht nach so gestalten,
daß ein großer Theil der betreffenden Beurkundungen nach
wie vor durch den Notar bewirkt wird. Aber dann, wenn
das Publikum wünscht , das Geschäft auf dem Rathhaus zu
erledigen , so ist kein triftiger Grund ersichtlich , warum man
in solchen Fällen seinen Wünschen nicht soll entgegenkommen .
Er mache darauf aufmerksam, daß die Sache , wie der Herr
Berichterstatter mit Recht hervorgehoben hat, vielleicht weniger
für die größeren als für die kleineren Städte , also für die
Städte von 10 bis 15 bis 20 000 Seelen von Bedeutung
ist. Dort hat jedenfalls der grundbuchführende Beamte,
der Gemeinde ganz gut die Zeit , eine derartige Beurkundung
auch seinerseits aufzunehmen und es würde vielleicht

sogar der Fall eiutreteu, daß er durch das betreffende Amt
nicht genügend beschäftigt wäre , wenn ihm nicht diese Be-
urkaudnngeu gleichzeitig zugewiesmwerden . Er glaube also , die
Sache wärt materiell wirklich unbedenklich ; sie ist eS auch schließ¬
lich werth auS den vorhin schon dargelegten Gründen , die
eben ein Interesse der Bevölkerung dafür erkennen lassen, daß
eine derartige Einrichtung geschaffen wird . In der Gebühren¬
frage sei daS Hohe HauS so entgegengekommen , daß man in
der That doch jetzt in der Angelegenheit eigentlich keine wei¬
teren Schwierigkeiten machen sollte . Es sollen ja nach dem
Vorschläge der Kommission diese Gebühren nicht in die Ge-
mcindekaffe , sondern in die Staatskasse fließen und eS soll nur
dem betreffenden Gemeindegrundbuchbeamten ein mäßiger An-
theil an den Gebühren gewährt werde» , gerade so wie daS
auch vorgeschlagen ist in dem Entwürfe bezüglich derjenigen
Vergütungen , welche die Rathschreiber als Hilfsbeamten der
staatlichen Grundbuchbeamten bekommen sollen. Er bitte daS
HauS , in seiner großen Mehrheit den KommisfionSanträgrn
beizutreteu.

Abg. Straub gibt seiner Genugthuung darüber Ausdruck,
daß die Erste Kammer dem Gesetz trotz der dort vorhandenen
Bedenke« zugestimmt hat . AuS Hohenzollern seien ihm erst
jetzt wieder große Klagen über das System der Trennung
deS GrundbuchamteS von der Gemeinde zugekommen ; mau
komme eben beim Amtsgericht oft stundenlang nicht an . Es
sei ein großes Verdienst des Herrn Staatsministers , daß er
mit Energie an dem einmal für richtig erkannten System
festgehalte » habe , und daß er klar uud deutlich ausgesprochen
habe , daß unser System mindestens gleichwerthig sei mit dem
preußischen . Er halte es für gut , nach außen deutlich zu
betonen , daß diese Auffassung in diesem Hause vollständig
getheilt werde . Das von uns angenommene System, daS den
Bedürfnissen deS Realkredits und des Publikums Rechnung
trage, dürfe nicht alS ein nur provisorisch angenommenes be¬
trachtet werden, wie dies nach den Berathungen im andern
Hohen Hause da und dort der Fall sei ; vielmehr wollen wir
herzlich froh sein, daß wir das System endgiltig gerettet
haben und daß die Berathung nicht mit einer Uebertragung
des GrundbuchamtS an das Amtsgericht geendet habe . Mit
den Kommissionsanträgen sei er vollständig einverstanden.

Abg . Birkenmayer : bittet , dem Kommisstonsantrage zu¬
zustimmen. Er sei stets der Ansicht gewesen, daß die städtischen
Grundbuchämter dieselben Befugnisse haben sollen , wie die
staatlichen. Es wäre eine Inkonsequenz, wenn man den
städtischen Grundbuchführern daS Beurkundungsrecht des 8 313
deS Bürgerliche» Gesetzbuchs nicht einräumen wollte. Ent¬
scheidend bei dieser Frage sei das Interesse deS rechtsuchenden
Publikums . Es können Fälle Vorkommen , wo der Notar
momentan verhindert ist, eine Beurkundung über Verträge
vorzunehmen; in solchen Fällen werde es daS Publikum an¬

genehm empfinden , wenn außer dem Notar »och eine zweiteStelle vorhanden ist, wo derartige Rechtsgeschäfte vorgenowme»werden können . Bezüglich der von den Notaren vorgebrachee »
Beschwerden müsse man sich in erster Linie die Frage vor¬
legen, ob sie auch begründet find.

Nach einem Schlußwort deS Berichterstatters werde »
die Komisfionsanträge mit großer Mehrheit angenommen.

DaS HauS geht über zur Berathung der Petition des
Schiffers AmbroS Zimmermanu von Sreffern um Unter¬
stützung auS der Staatskasse .

Den Bericht erstattet Abg . Hennig .
ES handelt sich um ein Unglück , daS dem Petenten ochue

dessen Verschulden begegnet ist, während er mit einem Steiu -
transport für die Großh . Rheinbauinspektion beschäftigt war.Sein Schiff ist dabei zu Grunde gegangen und Zimmermann
ist nicht in der Lage sich ein neues Schiff zu erwerben und
so seinem Beruf wieder nachzugehen . Die Großh . Regierung
hat ihm 300 M . gewährt und ihm eine weitere Unterstützungvon 1000 M . zugrsagt, wenn er wieder ei» Schiff erworben
habe . Die Kommission ist jedoch der Meinung , daß diese
Unterstützung unter den gegebenen Umständen, da die Summe
zur Anschaffung eine? neuen Schiffes nicht anSreicht , wohl
erhöht werden könnte und beantragt die Petition der Großh .
Regierung zur Kenntnißnahme zu überweisen.

Dir Abgg. Reichert Md Hauß empfehlen dm Kom¬
missionsantrag . Petent sei ein braver , fleißiger Mann , den
der unverschuldete Unfall als Familimvater sehr hart treffe.

Der Kommiffionsantrag wird einstimmig angenommen .
Abg . Mampel berichtet über die Bitte der Witwe des

Gefangenenwärters Heinrich in Baden -Baden um Erhöhung
deS Beitrags aus dem Gnadengabenfond.

Die Kommission beantragt Ueberweisung an die Großh .
Regierung zur Kenntnißnahme .

Abg . v. Bodman empfiehlt den Antrag . Da die Pen «
stonirung deS Ehemannes , der 36 Jahre lang im Staats¬
dienst thätig war, ebenso wie dessen Tod vor dem Inkraft¬
treten des neuen Beamtengesetzes eintrat , bezieht die Witwe
nur eine Pension von 238 M ., wozu 150 M . auS dem
Gnadengabenfond kommen Die 69 Jahre alte, alleinstehende
Witwe bittet um Erhöhung deS letzteren Betrag - auf 250 M .
Das kann nach den bestehenden Bestimmungen nur in ganz
dringlichen Ausnahmefällen geschehen. Ob ein solcher vor¬
liegt, hat der Verwaltungshof zu entscheiden .

Die Kommission beantragt Ueberweisung zur Kenntuiß -
nahme, indem sie sich der Erwartung hingibt, daß die Großh .
Regierung es als einen dringlichen AuSnahmefall ansehe»
werde .

Der Kommissionsantrag wird mit allen gegen drei Stimmen
angenommen .

Schluß der Sitzung ^ 12 Uhr.
« Srgerttche Rechtsstreite.

Konkurse.
S .768 . Nr . 8438. W a l d s h u t.

In dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Kaufmanns Isidor
Bernheim hier, Inhabers der Firma
I . Bernheim hier und Mech . Seiden¬
zwirnerei Binzgen I . Bernhetm hier,
ist zur Abnahme der Schlußrechnung des
Verwalters und zur Erhebung von Ein¬
wendungen gegen das Schlußverzeichntß
der bei der Berthetlung zu berück¬
sichtigenden Forderungen der Schluß¬
termin bestimmt auf

Donnerstag den 27 . d . M .,
Vormittags ' /,10 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgericht hterselbst
bestimmt .

Waldshut , den 6 April 1899.
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Hierholzer .
S .906 . Nr . 6000. Breiten .

Ueber das Vermögen des Landwirths
Adam Metsch von Zaisenhausen wird
heute am 14 . April 1899 , Vormittags
8 Uhr . das Konkursverfahren eröffnet.

Der Rechtsagent Mauch ert hier
wird zum Konkursverwalter ernannt .

Konkursforderungen sind bis zum
6. Mai 1899 bei dem Gerichte an¬
zumelden.

Es wird Termin anberaumt vor dem
diesseitigen Gerichtezur Beschlußfassung
über die Beibehaltung des ernannten
oder die Wahl eines anderen Verwalters ,
sowie über die BestellungeinesGläubiger -
ausschusies und eintretenden Falls über
die in s 120 der Konkursordnung be¬
zeichne« » Gegenständeund zur Prüfung
der angemeldeten Forderungen aus

Samstag den 13. Mai 1899,
Nachmittags 4 Uhr .

Allen Personen, welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörigeSache in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
find , wird aufgegeben, nichts an den
Gemeinschuldnerzu verabfolgen oder zu
leisten , auch die Verpflichtung auserlegt,von dem Besitze der Sache und von
den Forderungen , für welche sie auS der
Sache abgesonderteBefriedigung in An¬
spruch nehmen, dem Konkursverwalter
bis zum 6 . Mai 1899 Anzeige zu machen .

Großh . Amtsgericht zu Bretter, ,
gez. Jaeckle .

S .912 . Nr . 7688. Baden . Ueber
das Vermögen des Metzgers Franz
Vogel in Oos -Scheuern , z . Z . an
unbekannten Orten , wird heute am
13 . April 1899 , Nachmittags 4' /. Uhr,
das Konkursverfahren eröffnet.

Waisenrichter Hermann Lambrecht
in Baden wird zum Konkursverwalter
ernannt .

Konkursforderungen find bis zum
4 . Mat 1899 bet dem Gerichte an-
zmnelden.

Es wird Termin anberaumt vor
dem diesseitigenGerichte zur Beschluß¬
fassung über die Beibehaltung des er¬
nannten oderdieWahl eines anderen

Verwalters , sowie über die Bestellungeines Gläubigerausschuffes und etn-
tretenden Falls über die in 8 120 der
Konkursordnung bezeichnten Gegen¬
stände und zur Prüfung der ange¬meldeten Forderungen auf

Freitag den 12 . Mai 1899 ,
Vormittags 9 Uhr .

Allen Personen, welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörige Sache in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
find , wird aufgegeben, nichts an den
Gemeinschuldnerzu verabfolgen oder zu
leisten, auch die Verpflichtung auferlegt,

^von dem Besitze der Sache und von den
! Forderungen , für welche sie aus der
>Sache abgesonderte Befriedigung in An-
! spruch nehmen, dem Konkursverwalter
bis zum 4. Mai 1899 Anzeige

! zu machen .
! Baden, den 13 April 1899 .

Großh . Amtsgericht I .
gez. : Fr . Mallebrein .

Dies veröffentlicht :
Baden, den 14 . April 1899 .

Großh . Gerichtsschreiber:
Lutz .

S .910 . Nr . 17,044 . Mannheim .
Das Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des Schreinermeisters Johann
Heinrich Richter in Mannheim wurde

! durch Beschluß Großh . Amtsgerichtsvom 13 . d . M . nach Abhaltung des
Schlußtermins und vollzogener Schluß-
vertheilung aufgehoben .

Mannheim, den 14 . April 1899 .
Der Gertchtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Schweinfurth .
Zwangsvollstreckung

S923 . Säckingen .

Liegenschafts-
Versteigerung.

a . ein zweistöckiges Haus mit
Balkenkeller, Remise und
Laube mit Bäckeretetnrtch -
tung, Haus Nr . 21 )

b . ein Schopf neben dem
Warmbach u . Alois Freund 4500

Hievon dem Bollstrecknngs-
schuldner anthetlig ein Drittel .

II.
Gemarkung Nallingen .

Lgb . Nr . 2587 : 56 a 7 qm
Wiese und Graben im Gewann
obere Nußmatt neben Johann
Martin Bürk und Kraftüber¬
tragungswerke Rheinfelden . . 22428

Hiervon hierher antheiltg ein
Drittel .

Säckingen, den 10 . April 1899.
Der Vollstreckungsbeamte:

Großh . Notar ,
vr . Elsässer .

! Bermögtusabsonderuug.
! S .871 . Nr . 6271 . Mannheim .
! Die Ehefrau des Uhrmachers Jakob
Göckel , Barbara , geb . Hahn in Mann -

! heim , Waldhofür . 20, hat gegen ihren
Ehemann bei diesseitigem Landgerichte
eine Klage mit dem Begehren eingereicht ,
sie für berechtigt zu erklären, ihr Ver¬
mögenvon demjenigenihres Ehemannes
abzusondern. !

Termin zur Verhandlung hierüber
ist auf

Freitag den 2. Juni 1899,
Vormittags 10 Uhr ,

bestimmt .
Dies wird zur Kenntnißnahme der

Gläubiger veröffentlicht.
Mannheim, den 11 . April 1899 .

GerichtsschreiberGroßh . Landgerichts.
Blum .

Infolge richterlicher Verfügung wer- ^
den am

Dienstag den 16 . Mai 1899 ,
Nachmittags 4 Uhr , !

auf dem Rathhause zu Warmbach und !
Freitag den 26 . Mai 1899, !

Nachmittags 3 Uhr , !
auf dem Rathhaus zu Nallingen die !
nachbeschriebenen Liegenschaften des
Erdarbeiters Karl Friedrich Sick von
Lottstetten öffentlich zu Eigenthum ver- ^
steigert . Der endgtltige Zuschlag er¬
folgt, wenn der Schätzungspreis er¬
reicht wird . Die übrigen Versteige¬
rungsgedinge können beim Unterzeich¬
neten eingesehen werden.
Beschreibung der Liegenschaften

und Schätzung .
1 .

Gemarkung Warmbach .
1.

Lgb . Nr . 27 : 1 a Hausgarten
im Ortsetter neben Sidon Baum - ^
gartner und dem Warmbach 300

2.
Lgb . Nr . 29 : 2 a 4 qm Hof-

raithe . Darauf stehen :

Steckbrief.
S .920. Nr . 537. Karlsruhe .

Gegen den flüchtigen Schreinergesellen
Philipp Eckel aus Hahn, zuletzt in
Bietigheim, habe ich Haftbefehl erlassen
wegen Mordversuchs. Es wird ge- !
beten , denselben festznnehmen und ihn ^
in das Amtsgefängniß hierher etnzu-
licfern, sowie von der Festnahme mir
telegraphische Mtttheilung zu machen .

Philipp Eckel ist 23 ' /, Jahre alt,
1M75 m groß , hat blasses Gesicht,
etwas gebogene Nase, dunkelblonde,
ins Braune gehende Haare und einen
Anflug von dunklem Schnurrbärtchen .
Er spricht hessischen Dialekt : ist be¬
kleidet mit Heller Hose mit schwarzen
Streifen , braunem gestricktem Kittel,
dunkelblauer Juppe , weißem Ftlzhuteund Schnürschuhen mit breiten Absätzen .

Besondere Kennzeichen : Eine Narbe
an dem einen Ellenbogen, angeblich von
einem Lanzenstich , und eine Narbe an
dem einen Fuß , angeblich von einem
Hufschlag .

Eckel ist ohne Gepäck und Mittel ) er
dürfte eine Schußwaffe bei sich tragen .

Karlsruhe , den 14. April 1899.
Der Gr . Untersuchungsrichter I .

Verwaltungssachen.
S899 . Nr . 181 . Waldshnt .
Bekanntmachung.

Zur Aufstellung des Lagerbuches der
Gemarkung Birndorf ist Tagfahrt auf

Samstag den SS. April d . I .,
Bormittags S Uhr,in das Rathszimmer zu Birndorfanberaumt .

Gemäß Art . 7 Abs . 2 der Landes¬
herrlichen Verordnung vom 11 . Sep¬tember 1883 werden alle Eigenthümcr
von Liegenschaften , zu deren Gunsten
Grunddienstbarkeiten bestehen, hiermit
aufgefordert, die Dienstbarkeiten unter
Anführung der Rechtsurkunden dem
Unterzeichneten in der genannten Tag¬
fahrt zu bezeichnen .

Waldshut , den 13 . April 1899 .
Der Großh . Bezirksgeometer:

Brunner .
S 881 . Nr . 75 . St . Blaste ».

Bekanntmachung .
Zur Fortführung der Bermeffunas-

werke und der Lagerbücher nachfolgender
Gemarkungen ist tm Etnverständniß mit
den Gemetnderäthen der betheiltgtenGe¬
meinden Tagfahrt jeweils auf dem Rath -
hause der betreffenden Gemeinde an¬beraumt und zwar :

1 für die Gemarkung der Bürger¬
meisterei Wittenschwand : Wit¬
tenschwand , Arnoldsloch, Horbach ,Latte und Ruchenschwand auf
Mittwoch den 26 . April d . I .,
Vormittags 9 Uhr )2 . für die Gemarkungen der Bürger¬
meisterei Tiefenhiinsern : Tiefen¬
häusern, Frohnschwand, Heppen¬
schwand,Neumühle,Oberweschneggund Unterweschnegg auf Freitag
den 28 . April d . I -, Vormittags
10 Uhr)

3 . für die Gemarkungen Menzen¬
schwand , Hinterdorf, und
Borderdorf auf Dienstag den
2 . Mai d . I ., Vormittags 9 Uhr.Die Grundeigenthümer werden hievonmit dem Anfügen in Kenntniß gesetzt , daßdas Verzeichnis ! der seit der letzten Fort¬

führung eingetretenen, dem Gemeinde¬
rath bekanntgewordenenVeränderungentmGrundeigenthum während acht Tagenvor dem Fortführungstermtn zur Ein¬
sicht der Betheiltgten auf dem Rathhause
aufliegt) etwaige Einwendungen gegendie in dem Verzeichniß vorgemerkten
Veränderungen in dem GrundetgenthumMb deren Beurkundung im Lagerbuch
find dem Fortführungsbeamten in der
Tagfahrt vorzutragen

DieGi : werden— Gründet^ . . .,., ....- - - —,
zeitig aufgefordert, die seit der letzten
Fortführung in ihrem Grundeigenthmn
eingetretenen, aus dem Grundbuchenicht
ersichtlichen Veränderungen dem Fort¬
führungsbeamten in der bezeichne« «
Tagfahrt anzumelden. Ueber die in der

Form derGrundstücke eingetretenen Ver¬
änderungen sink» die vorgeschrtebenen
Handrtsse und Meßurkunden vor der
Tagfahrt bei dem Gemeinderach oder
in der Tagfahrt bet dem Fortführungs¬beamten abzugeben, widrigenfalls die¬
selben auf Kosten der Betheiltgten von
Amtswegen beschafft werden müßten.

Auch werden in der Tagfahrt Anträgeder Grundeigenthümer wegen Wieder¬
bestimmungverloren gegangener Grenz¬marken an ihren Grundstücken entgegen
genommen .

St . Blasien, den 8 . April 1899 .
Der Großh . Bezirksgeometer:

Hutzler .
! S 906. Nr . 39. Dnrlach .

Bekanntmachung.
! Zur Fortführung der Bermefsungs-
>werke und derLagerbücher nachfolgender
Gemarkungen ist tm Etnverständniß mit
den Gemeinderäthen der betheiligtenGemeinden Tagfahrt jeweils auf dem
Rathhause der betreffenden Gemeinde
anberaumt , für die Gemarkung:

1 . Königsbach , Dienstag 18 . April
d . I ., Vormittags 7 ' / , Uhr.

2 Wilferdingen , Freitag , 21 .
April d . I ., Vormittags 8 Uhr.

3 . Grötzingen , Mittwoch, 26 . April
Vormittags 8'/, Uhr.

Die Grundeigenthümer werden hier¬von mit dem Anfügen in Kenntniß
gesetzt , daß das Verzeichniß der seitder letzten Fortführung eingetretenen,dem Gemeinderath bekannt gewordenen
Veränderungen im Grundeigenthum
während acht Tagen vor dem Fort¬
führungstermin zur Einsicht der Be¬
theiligten Ms dem Rachhause auf¬liegt) etwaige Einwendungen gegendie in dem Verzeichniß vorgemerkten
Aenderungen in dem Grundetgen¬
thum und deren Beurkundung im
Lagerbuch find dem Fortführungsbe¬amten in der Tagfahrt vorzutragen .

Die Grundeigenthümer werden gleich¬
zeitig aufgefordert, die seit der letzten
Fortführung in ihrem Grundetgenthum
eingetretenen, aus dem Grundbuchenicht
ersichtlichen Veränderungen dem Fort -
führungsbeamten in der bezeichne« »
Tagfahrt anzumelden. Ueber die inder Form der Grundstücke eingetretenen
Veränderungen find die vorgeschrtebenen
Handriffe und Meßurkunden vor der
taafahrt bei dem Gemeinderath oder

in der Tagfahrt bet dem Fortführungs¬beamten abzugeben, widrigenfalls die¬
selben auf Kosten der Betheiltgten von
Amtswegen beschafft werden müßten.

Auch werden in der Tagfahrt Anträge
der Grundeigenthümer wegen Wieder¬
bestimmungverloren gegangener Grenz¬
marken an ihren Grundstücken entgegen¬
genommen.

Durlach, den 10. April 1898.
Der Großh. Bezirksgeometer:

Krieger . <
Verantwortlicher Redakteur : Julius Katz in Karlsruhe . — Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe .


	[Seite 1]
	[Seite 1]

